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Soziale und Gesellschaftliche Nachhaltigkeit
Der stufenlose Zugang bei Um- und Neubauten ist im Kanton Graubünden keine Selbst-
verständlichkeit. Obwohl die gesetzlichen Grundlagen und Normen für hindernisfreies
Bauen vorhanden wären, ist dasVerständnis bei vielen Entscheidungsträgern und Planern
nicht vorhanden. Die Anforderungen des Kantonalen Raumplanungsgesetz mit der neuen
Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten» werden nicht immer baulich umgesetzt.
Von Roman Brazerol*

Eine grosse Schwierigkeit bei der Um-
setzung des hindernisfreien Bauens
ist die Frage der Planer oder Verant-
wortlichen, ob denn in diesem spe-
ziellen Fall mit einer Person im Roll-
stuhl zu rechnen sei. Die entspre-
chende Antwort ist nicht ja oder nein
sondern die Anforderungen an die ver-
schiedenen Bauten und Anlagen wer-
den in der SIA 500 «Hindernisfreie
Bauten» geregelt. Im deren Anhang
sind die Anforderungen gemäss der

Gebäudenutzung festgelegt. Unter
anderem die Anzahl behindertenge-
rechter Parkplätze, die Anzahl der
stufenlos zugänglichen Tische in Res-
taurationsbetrieben, die Anzahl der
behindertengerechten Gästezimmer
oder die Anzahl von Rollstuhlplätzen
in Zuschauerbereichen von Freizeit-
und Sportanlagen.

ZT
Die SIA-Norm regelt nicht, wie für
Menschen mit einer Behinderung ge-
baut werden soll, sondern regelt ge-
mäss Stand der heutigen Technik,
welche baulichen Anforderungen bei
Kinderkrippen, Schulhäusern, Ge-
schäften, Restaurants, Hotels, Hal-
lenbädern, Kanzleien, Bauten mit Ar-
beitsplätzen, bei Mehrfamilienhäu-
ser, im Strassenbereich und bei Aus-
senanlagen einzuhalten sind.
Der hindernisfreie Zugang zu öffent-
lich zugänglichen Bauten und Anla-
gen ohne Benachteiligung ist ein
Grundrecht, das in der Bundesverfas-
sung und im Behindertengleichstel-
lungsgesetz verankert ist.
Bei Umbauten werden häufig die na-
türlich notwendigen energetischen
Sanierungsmassnahmen geplant, fi-

nanziert jedoch höher gewertet als der
stufenlose Zugang für Menschen mit
einer Behinderung. Die nachhaltige
Gestaltung des Lebensraums und im
speziellen einer qualitätvoll gebauten
Umwelt ohne Benachteiligung für den
Einzelnen, ist die Aufgabe von Archi-
tekten und Ingenieuren. Nachhaltiges
Bauen heisst den Menschen mit ein-
zubeziehen. Planer stehen vor der He-
rausforderung gesellschaftliche, wirt-
schaftliche, gestalterische und tech-
nische Ansprüche in Einklang zu brin-
gen. Die anstehenden gesellschaftli-
chen, ökonomischen und ökologi-
schen Herausforderungen erfordern
ein komplexes Denken. Nachhaltig-
keit erzielen heisst, den bestmögli-
chen Kompromiss zwischen den For-
derungen von Gesellschaft, Umwelt
und Wirtschaft unter Einhaltung der
gesetzlichen Anforderungen zu finden
und umzusetzen.
Damit ein Bauvorhaben diesen viel-
fältigen Anforderungen gerecht wer-
den kann, erfordert es entsprechen-
des Handeln von Entscheidungsträ-
ger, die mit gutem Beispiel vorausge-
hen und kompetente Ingenieure und
Planer, welche diese Anforderungen
umsetzen können.

Um diesen Anforderungen gerecht zu
werden und eine Grundhaltung einzu-
nehmen, soll von den Verantwortli-
chen für grosse Bauvorhaben und öf-
fentlich zugängliche Bauten und An-
lagen Kriterien für die soziale und ge-
sellschaftliche Nachhaltigkeit bestä-
tigt werden.

Grundhaltung für soziales und gesell-
schaftlich nachhaltiges Bauen
• Gebäude und Umgebung hindernis-

frei gestalten
• Der öffentlich zugängliche Raum

für seh-, hör- und mobilitätsbehin-
derte Personen jederzeit ohne Hilfe
Dritter zugänglich und benutzbar
gestalten

• Optimale Voraussetzungen für
soziale, kulturelle und altersmäs-
sige Integration und Durch-
mischung schaffen

• Soziale Kontakte, kommunikations-
fördernde Begegnungsorte

• Förderung Langsamverkehr und
öffentlicher Verkehr

• Gute und sichere Erreichbarkeit
und Vernetzung

* Roman Brazerol, dipl.Arch.FH/STV, Leiter
Bauberatungsstelle Pro Infirmis Graubün-
den, www.bauberatungsstelle.ch

Hindernisfreies Bauen ist noch immer am Anfang. Bild zVg

IGIS
an guterWohnlage zu verkaufen

LANDHAUSVILLA
Baujahr 1987, saniert 1997+2008, über
300 m2Wohnfläche und 1844 m2 Land-

fläche, 12 Zimmer (z.B. 2 Wohnungen, Woh-
nung plus Praxis/Büro); Hallenbad/Turnhalle,
Sauna, grosse Garage, ERD-Wärmepumpe.

CHF 1.99 Mio

GERMANO DE GANI IMMOBILIEN CHUR

Rufen Sie uns einfach an.
081 284 00 24

MAIENFELD – Bungertweg

TAG DER OFFENEN TÜR
Minergie-Einfamilienhäuser

Sa/So 13. + 14. Juni 09
Sa/So 20. + 21. Juni 09
jeweils von 13.00 – 16.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Corina Rehli – Büro Stoffel Chur
Tel. 081 254 20 40, corina.rehli@stop.ch

CHUR
Araschgen

zu verkaufen 8 erschlossene

BAUPARZELLEN
für Einfamilienhäuser

von 547 m2 bis 2‘205 m2
Zone W2 - AZ 0.3

von CHF 60.-- bis CHF 90.--/m2

GERMANO DE GANI IMMOBILIEN CHUR

Rufen Sie uns einfach an.
*081 284 00 24

Haldenstein
Zu verkaufen
61⁄2-Zimmer-

Einfamilienhaus
Einseitig angebaut,

total renoviert,
mit Sauna, Whirlwanne,

Cheminée,
inkl. sep. Garage

Fr. 780 000.–.

Auskunft:
Tel. 0036 76 358 353

41⁄2-Zimmer
Eck-Reiheneinfamilienhaus
(Wohnfläche 97 m2) inTamins zu
verkaufen.
Moderner Ausbau. Heller, offener
Küchen- und Essbereich. Grosszügiges
Wohnzimmer mit Fensterfront und
Ausgang zu einem schönen Gartensitz-
platz. Das Haus verfügt über Linol- und
Plattenböden sowie einen grossen
Keller.Weiter gehört auch ein Autoab-
stellplatz in derTiefgarage dazu.
Fr. 495 000.–.
Telefon 079 241 90 77 (Bürozeiten)

Felsberg, zu verkaufen
in 8-Fam. Haus (BJ 1983) im 1. OG
schöne

41⁄2-Zimmer-Wohnung
2 Nasszellen, grosser Balkon,
VP Fr. 390 000.–/Autoabstellplatz in
Tiefgarage Fr. 25 000.–.

Tel. 081 257 03 60/081 257 03 66

FELSBERG zu verkaufen

51⁄2-Zi.-Einfamilienhaus
Eckhaus, Land 325 m2, Wohnfläche 137 m2,

an ruhiger, schöner und sonniger Lage

Verkaufspreis Fr. 690 000.–
mtl. Hypozins Belastung Fr. 1150.–!

(Berechnet mit 20% EK & 2,5% Zins)

Auskunft und Besichtigung:
candrian © treuhand – 081 250 76 70

z u v e r k a u f e n

C H U R

●4 ½-Zimmerwohnung

● Luxuriöses Einfamilienhaus
im Lürlibad

●Grosszügiges Einfamilienhaus
mit Hallenbad an bevorzugter
Wohnlage

I g i s

●Attraktives Einfamilienhaus
mit 5 ½-Zimmer

Ferienwohnungen:

B R A M B R Ü E S C H

●2 ½-Zimmer-Maisonett-
wohnung; nähe Seilbahn

Theaterweg 11, 7002 Chur
Tel. 081 287 10 77
info@fiduciar.ch
www.fiduciar.ch

Wohnpark «Alte Brunnen» in Igis
Attraktives und naturnahes
Wohnen für Familien in
zeitgemässer Architektur

In unmittelbarer Nähe zur Stadt
Chur entstehen moderne und
exklusive 4½ bis 5½ Zimmer-
Eigentumswohnungen.

Sie überzeugen durch höchsten
Ausbaustandard und optimalem
Preis-Leistungsverhältnis.

Fellenbergstrasse 64, 9001 St.Gallen
Telefon 071 278 28 22, info@waespe-partner.ch
www.waespe-partner.ch

INFO AuF dem BAulANd
Samstag, 13. Juni 2009
von 13 .00 – 17.00 uhr
INFO-Tel: 079 665 69 03
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
auf dem Bauland an der Kirch-
gasse in Igis bei Landquart.

Umweltfreundliche Pelletheizung.
Bezug bereits ab Herbst 2009.

luxuriöse 3½ bis 5½ Zimmer-Wohnungen

Baubeginn erfolgt.

3½ Zimmer-Wohnung ab Fr. 440‘000.–
4½ Zimmer-Wohnung ab Fr. 490‘000.–
5½ Zimmer-Wohnung ab Fr. 620‘000.–
4½ Zi.-Attikawohnung ab Fr. 850‘000.–

Werbung sorgt dafür,

dass Ihnen nichts entgeht.
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